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Amtsblatt

Wir für Blankenburg und die Ortsteile –  
die Stadt Blankenburg ist für Sie da!
Das neuartige Coronavirus (SARS—CoV-
2) breitet sich weltweit zunehmend aus, 
auch in Deutschland werden täglich 
steigende Fallzahlen vermeldet.

Wir möchten, dass Sie wissen, dass Sie 
auf die Stadt Blankenburg (Harz) zählen 
können.

Es wird in den nächsten Wochen und 
Tagen darauf ankommen, einander zu 
helfen. Jetzt ist die Zeit für Unterstüt-
zung in Familie und Nachbarschaft. 
Achten Sie auf Ihre Mitmenschen, hel-
fen Sie Ihnen bei der Bewältigung der 
täglichen Herausforderungen, z.B. beim 
Einkauf.

Haben Sie den Bedarf nach Unterstüt-
zung oder möchten Sie diese anbieten? 
Dafür haben wir ein Bürgertelefon einge-
richtet:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unter 03944 943 111 zu erreichen.

Im Falle, dass eine häusliche Quarantäne 
angeordnet wurde, organisieren wir für 
die Betroffenen ein Versorgungspaket 
mit Produkten für die Körperhygiene und 
einer Zusammenstellung von Lebens-
mitteln.

Die Folgen sind auch in den Blankenbur-
ger Unternehmen deutlich zu spüren. Die 

Unternehmerinnen und Unternehmer 
sind von Schließungen oder Veranstal-
tungsabsagen direkt betroffen, durch 
Lieferengpässe nicht mehr arbeitsfähig 
oder aufgrund mangelnder Aufträge zur 
Untätigkeit gezwungen.
Lassen Sie uns die Situation so gut wie 
möglich meistern - das geht nur gemein-
sam!

Die aktuellsten Informationen für Bürger 
und Unternehmen finden Sie auf der In-
ternetseite www.blankenburg.de

Ihr Heiko Breithaupt
Bürgermeister
der Stadt Blankenburg (Harz)

Blankenburg (Harz)  • Börnecke • Cattenstedt • Stadt Derenburg •  Heimburg •  Hüttenrode • Timmenrode • Wienrode
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Pflegedienst u. Tagespflege

Karl-Zerbst-Str. 28, 38889 Blankenburg

Tel. 03944/6 15 85, Fax 03944/89 02 57

E-Mail: info@pflegedienst-nordharz.de

www.pflegedienst-nordharz.deEin Unternehmen der Evangelischen Stiftung Neinstedt
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Reinigungsaktion am Blauen See

Ein trauriges Bild bietet zur Zeit der 
Blaue See bei Hüttenrode. Das bei Ein-
heimischen und Touristen gleicherma-
ßen beliebte Ausflugsziel ist nahezu 
ausgetrocknet. Die Trockenheit der bei-
den vergangenen Jahre sowie die feh-
lende Schneeschmelze haben aus dem 
See einen knietiefen Tümpel werden 
lassen. Normalerweise beträgt die Tiefe 

bis zu 15 Meter. Laut Ortsbürgermeister 
Frank Wiecker können sich selbst altan-
sässige Hüttenröder nicht daran erin-
nern, dass der Blaue See jemals so leer 
gewesen ist.

Allerdings hat der niedrige Wasserstand 
auch eine gute Seite. Mitglieder des 
Wildfisch- und Gewässerschutz 1985 

Wernigerode e.V. nutzten dies für eine 
spontane Säuberungsaktion. Nachdem 
Ulrich Eichler, zweiter Vorsitzender des 
Vereins, Fotos von dem leeren Gewässer 
sah, organisierte er die Aktion. Bereits 
am nächsten Tag sammelte er gemein-
sam mit seinen Vereinskameraden zer-
brochene Flaschen, Plastikmüll, Schrott 
aber auch ein Schlafsack und einen Grill 
sowie mehrere Geländerpfosten ein. 
Insgesamt kamen acht Säcke Müll bei 
der dreistündigen Aktion zusammen. 

Unterstützt wurden die Vereinsmitglie-
der vom Technischen Eigenbetrieb der 
Stadt Blankenburg (Harz), der sich so-
fort bereit erklärte den Müll zu entsor-
gen und im See befindliche Baumstäm-
me zu entfernen.

Für Ulich Eichler ist der Zustand des 
Blauen Sees eindeutig eine Folge des 
Klimawandels. „Trockene Sommer und 
schneearme Winter sind nicht nur Ursa-
che für das Waldsterben im Harz, auch 
die Gewässer leiden zunehmend drun-
ter.“ 

Ortsbürgermeister Frank Wiecker, der 
selbst mit Hand anlegte, dankte den 
Vereinsmitgliedern für die spontane Ak-
tion. Gemeinsam hoffen alle Beteiligten, 
dass die Aktion einmalig war und sich 
der Zustand des Blauen Sees wieder er-
holt.

Mehr als ein kleiner Tümpel ist vom Blauen See derzeit nicht zusehen, für die spon-
tane Reinigungsaktion waren diese Bedingungen ideal.

Bauherrenmappe der Landesenergieagentur bei 
Blankenburger Stadtwerken erhältlich
Ab sofort steht allen interessierten Bau- und Sanierungswilli-
gen in und um Blankenburg ein „Leitfaden für energieeffizien-
tes Bauen und Sanieren“ bei den Stadtwerken Blankenburg zur 
Verfügung. 

Im Rahmen eines Arbeitsgesprächs hat der Geschäftsführer der 
Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA), Marko 
Mühlstein, drei Bauherrenmappen an den Geschäftsführer der 
Stadtwerke Blankenburg, Tim Schlenkermann, übergeben. 

Diese liegen nun im Kundencenter der Stadtwerke, Börnecker 
Str. 6, 38889 Blankenburg (Harz) zur Ansicht oder zum Ausleihen 
bereit. 

Die Bauherrenmappe der LENA enthält wichtige Informationen 
und Hinweise zu Technologien rund um das Thema energieef-
fizientes Bauen und Sanieren sowie nachhaltige Energieversor-
gung von Wohngebäuden, aber auch gesetzliche Rahmenbe-
dingungen, die von Bauherren zu beachten sind. 

Gelungene Beispiele runden die Bauherrenmappe ab.
Marko Mühlstein (links) überreicht Stadtwerke-Geschäftsführer 
Tim Schlenkermann die drei Bauherrenmappen.
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Regionale Ausstellung der Bundeswehr im Kleinen 
Schloss eröffnet
Jeder Blankenburger kennt die Feldwebel-Anton-Schmid-Ka-
serne der Bundeswehr im Regensteinmassiv. Aber was genau 
sind die Aufgaben der rund 200 Soldatinnen und Soldaten des 
hier stationierten Versorgungs- und Instandsetzungszent-
rums Sanitätsmaterial Blankenburg (VersInstZ SanMat)? Die 
Antworten auf diese Frage liefert eine Ausstellung im Kleinen 
Schloss, die Bürgermeister Heiko Breithaupt gemeinsam mit 
Dr. Peter Tauber, Parlamentarischer Staatssekretär bei der 
Bundesministerin für Verteidigung, kürzlich eröffnet hat. Zu 
den Gästen zählten unter anderem die Bundestagsabgeord-
nete Heike Brehmer und Generalstabsarzt Dr. Stephan 
Schmidt, Kommandeur Kommando Sanitätsdienstliche Ein-
satzunterstützung in Weißenfels.

In seiner Begrüßung hob der Bürgermeister die Bedeutung 
des einzigen Harzer Bundeswehrstandortes für die Blüten-
stadt hervor. Die Soldatinnen und Soldaten sind ein fester 
und anerkannter Teil Blankenburgs, zwischen der Stadt und 
der Bundeswehr gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit. 
„Besonders bei Katastrophenfällen, wie Hochwasser oder der 
Explosion im Regenstein, können wir uns auf die schnelle und 
effektive Hilfe unserer Bundeswehr verlassen“, so der Bürger-
meister. 

Das VersInstZ SanMat Blankenburg hat den Status einer Apo-
theke und versorgt rund ein Drittel der Bundeswehr mit Sani-
tätsmaterial, auch bei Einsätzen im Ausland. Neben der un-
terirdischen Apotheke befindet sich in der 33 000m² großen 
Anlage ein Nachschubzug und die Medizingeräteinstandset-
zung. Darüber hinaus werden Notfallpakete, also Einsatzvor-
räte an Sanitätsmaterial, zur schnellen Auslieferung vorgehal-
ten. Diese Notfallpakete werden auch bei Einsätzen im Rah-
men der Katastrophenhilfe und der humanitären Hilfe benö-
tigt.

Da Zivilisten in der Regel keinen Zutritt in die Anlage erhalten, 
soll die Ausstellung einen anschaulichen Einblick in das brei-
te Aufgabenspektrum ermöglichen. „Wir wollen den Menschen 
hier, die Aufgaben ihrer Soldatinnen und Soldaten in der Re-
gion näherbringen“, erklärte Dr. Peter Tauber bei der Eröff-
nung. Für den Bundestagsabgeordneten sind die Regional-
ausstellungen der Bundeswehr eine ausgezeichnete Möglich-
keit der Bevölkerung die Vielseitigkeit und Bedeutung der 
Deutschen Bundeswehr zu zeigen. „Die Feldwebel-An-

ton-Schmidt-Kaserne ist ein Juwel der Bundeswehr, mit der 
Ausstellung können wir den Dienstalltag unserer Soldatinnen 
und Soldaten für die Blankenburger transparent machen.“
Vor der offiziellen Eröffnung bat der Bürgermeister, Dr. Peter 
Tauber um einen Eintrag in das Ehrenbuch der Stadt. Dieser 
bedankte sich für diese Anerkennung und überreichte dem 
Bürgermeister anlässlich seines Besuches in der Blütenstadt, 
die Medaille der Bundesministerin für Verteidigung. 

Anschließend besichtigten sie, gemeinsam mit Oberfeldapo-
theker Marco Haupt, die Ausstellung, deren Vorbereitung zwei 
Jahre gedauert hat. Besucher können unter anderem auf einer 
virtuellen Jeep-Tour mittels VR-Brille, die unterirdischen La-
ger erkunden. In zahlreichen Videos, Tonaufnahmen und 
Schautafeln wird die tägliche Arbeit in der Feldwebel-An-
ton-Schmid-Kaserne anschaulich dargestellt. 

Aufgrund der aktuellen lage ist eine Besichtigung derzeit 
nicht möglich. 

Oberfeldapotheker Marco Haupt, Dr. Peter Tauber, Bürgermei-
ster Heiko Breithaupt und Generalstabsarzt Dr. Stephan 
Schmidt, Kommandeur Kommando Sanitätsdienstliche Ein-
satzunterstützung in Weißenfels, (v.l.) bei der Eröffnung der 
Ausstellung.

Oster- und sonstige Brauchtumsfeuer werden nicht 
genehmigt
Aufgrund der aktuellen Lage zum Corona Virus SRARS-CoV-2 
werden zum Schutz der Bevölkerung und zur Minimierung 
des Übertragungs- und Verbreitungsrisikos, bis auf weiteres 
keine Oster- und sonstige Brauchtumsfeuer durch die Stadt 
Blankenburg (Harz) genehmigt. 

Das Land Sachsen-Anhalt hat mit Verordnung vom 17.03.2020 
alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen mit 
mehr als 50 Teilnehmern verboten. 

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Landkreises Harz vom 
13.03.2020 sind auch Veranstaltungen mit einer geringeren 
Teilnehmerzahl anzeigepflichtig. 

Nähere Informationen sind auf der Internetseite des Land-
kreis Harz, unter www.kreis-hz.de zu finden.
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Verkehrserziehung mit Moritz und Luise – Stadt erhält 
64 Bücher für die Kitas und Horte 
Die Stadt Blankenburg (Harz) hat vom Verein für Verkehrssicher-
heit/Institution für Verkehrssicherheit EWIV (VfV) insgesamt 64 
Bücher mit dem Titel „Straßengeschichten mit Moritz und Luise“ 
erhalten. Laut Emanuel Brauer, verantwortlicher Teamleiter bei 
der Stadt, konnten die Bücher kürzlich an alle Kitas und Horte 
in Blankenburg und den Ortsteilen übergeben werden. 
Das liebevoll gestaltete Buch soll Kindern im Vorschulalter die 
wichtigsten Regeln im Straßenverkehr beibringen. Gemeinsam 
mit den beiden Titelfiguren erleben die Leser viele Abenteuer. 
Dabei werden größere Kinder in ihren bereits vorhandenen 
Kenntnissen bestärkt und kleinere Kinder mit den Gefahren im 
Straßenverkehr vertraut gemacht. Die Geschichten werden 
kindgerecht in kleinen Abschnitten erzählt, damit alle Inhalte 
im Gedächtnis bleiben. 
Im Namen der Kitas und Horte bedankt sich Emanuel Brauer 
beim VfV für die Bücher, ein besonderer Dank gilt dem Bauun-
ternehmen Detlef Oldach, Doktor Tkac Miroslav, der Ergothera-
pie Golla und Harzdental Daniel Tiebe für die Unterstützung. 

Hintergrund
Laut VfV erhöht die stetig steigende Anzahl der Verkehrsteil-
nehmer die Risiken im Straßenverkehr und nach wie vor spielt 

der Faktor Mensch die entscheidende Rolle, wenn es um die 
Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer geht. Hier setzt 
der VfV seinen Schwerpunkt, um durch präventive Maßnahmen 
die Teilnahme am Straßenverkehr, besonders für Kinder und 
Jugendliche, sicherer zu gestalten.

Helene Jung aus dem Hort „Am Regenstein“ freut sich über die 
gemeinsamen Abenteuer mit den Titelhelden Moritz und Luise.

Stellenausschreibung
Bei der Stadt Blankenburg (Harz) ist zum nächstmöglichen 
Termin die Stelle

Mitarbeiter/in Jugendtreff (m/w/d)

im Ortsteil Wienrode zu besetzen.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 15 Stunden. 
Die Arbeit erfolgt in der Regel nachmittags. Das Beschäfti-
gungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
Die Vergütung erfolgt – vorbehaltlich der endgültigen Eingrup-
pierung – unter Berücksichtigung der persönlichen Vorausset-
zungen in die Entgeltgruppe S 2 TVöD/VKA.
Zum Aufgabengebiet gehören schwerpunktmäßig:

•  Gewährleistung der Öffnungszeiten des Jugendtreffs 
und Sicherstellung der offenen Jugendarbeit;

•  Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen ins-
besondere bei sozialen Problemen, Kindeswohl, Haus-
aufgabenhilfe, Bewerbertraining, Unterstützung im Be-
reich Jugendgerichtshilfe etc.; 

•  Verwaltung und Beantragung von städtischen Haus-
haltsmitteln;

•  Unterstützung bei der Realisierung und Erweiterung von 
Angeboten der offenen Jugendarbeit, Ferienangeboten 
und -freizeiten;

• Hilfstätigkeiten bei Veranstaltungen (Spiel, Sport);
•  Vorbereitung und Durchführung von Projekten (Kinder-

feste, Konzerte usw.);
•  Zusammenarbeit mit anderen Jugendeinrichtungen der 

Stadt Blankenburg (Harz) unter fachlicher Begleitung 
des Leiters der Jugendarbeit sowie

•  Unterstützung bei der Entwicklung zu selbstständigen 
Persönlichkeiten.

Von den Bewerbern wird erwartet:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung;
•  Qualifikation zum Rettungsschwimmer bzw. die Bereit-

schaft diese zu erwerben;
•  Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 

30 a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
• Führerschein der Klasse B;
•  Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen, Organisationsta-

lent und gute Kommunikationsfähigkeit;
• gute Umgangsformen und sicheres Auftreten sowie
• Freude im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.

Wünschenswert sind eine abgeschlossene Ausbildung im so-
zialpädagogischen Bereich und Erfahrungen in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen.
Behinderte Bewerber/innen, insbesondere Schwerbehinderte 
Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis spätestens zum 09.04.2020 an die Stadt Blankenburg 
(Harz), Fachbereich 4 – Steuerung und Service, Harzstraße 3, 
38889 Blankenburg (Harz) oder per E-Mail an manja.wecke@
blankenburg.de (vorzugsweise als PDF-Datei). 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Manja Wecke, 
Teamleiterin Personal und Organisation unter der Telefonnum-
mer 03944 943-225. 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung einen ausreichend frankierten 
und adressierten Rückumschlag bei, sofern Sie eine Rücksen-
dung Ihrer Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens wünschen. Des Weiteren werden keine Bewer-
berkosten und Reisekosten erstattet.

Heiko Breithaupt
Bürgermeister



Ein Neugeborenes atmet bis zu 45 Atemzüge in der Minute.

Schützen Sie Ihre Gesundheit und lassen Sie Ihre Klimaanlage einmal im Jahr prüfen und reinigen.

Das airco well® Klimaanlagenreinigungssystem wirkt mit zwei Komponenten für 
gesunde Atemluft.

Jede Autoklimaanlage hat genau zwei Schwachstellen, an der sie besonders anfällig für den An-
griff von Schmutz und schädlichen Mikroorganismen ist – die Pollenfilterbox und den Verdampfer.
 
Das airco well® Klimaanlagen-Reinigungssystem besteht daher aus zwei speziell entwickelten 
Komponenten, um jeden dieser beiden Bereiche hocheffektiv zu reinigen.

Die wichtigsten Fakten zum airco well®-System:

• unabhängig geprüft
• getestete Materialverträglichkeit
• ohne Allergie auslösende Farb- und Duftstoffe
• Verfahren seit vielen Jahren international erprobt
• umwelt- und gesundheitsverträglich
• verbesserte, sanfte Rezeptur mit höchster Hygienewirkung

Ihr offizieller airco well® Partner im Harz

Autohaus Wernigerode GmbH
Dornbergsweg 45, 38855 Wernigerode
Tel.: 03943 533 300
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Harzer Inklusionsnetzwerk hofft auf Kita-Preis

Rund 1.500 Kitas und Initiativen haben 
sich um den Deutschen Kita-Preis 2020 
beworben. Das Netzwerk „Elementare Bil-
dung inklusiv“, zu dessen Mitgliedern 
auch der Hort der Grundschule „Am Re-
genstein“ und die Kita „Am Regenstein“ 
gehören, hat es unter die zehn Finalisten 
in der Kategorie „Lokales Bündnis für die 
frühe Bildung“ geschafft.
Die 2017 gegründete Initiative verbindet 
knapp 15 Netzwerker aus dem Harzkreis, 
die ein gemeinsames Ziel anstreben: In-
klusion voranbringen. „Wir wollen dem 
Wort Inklusion die Schwere nehmen“, 
sagt Sabine Brennecke, Leiterin des Be-
reichs Kindereinrichtungen und Frühför-
derung im Cecilienstift Halberstadt. „Na-
türlich braucht es Rahmenbedingungen, 
aber diese können auch während des 
Gehens gestaltet werden. Alles beginnt 
mit einem ersten Schritt.“ 
Und dass es sich durchaus lohnt, zeigt 
zum Beispiel die GVS-Kita „Am Regen-
stein“ in Blankenburg. „Wir sind schon 
seit vielen Jahren eine integrative Ein-
richtung und haben viel Erfahrung“, be-
richtete Leiterin Kathrin Friedrich. „Doch 
als 2015 viele Kinder mit Migrationshin-
tergrund und Fluchterfahrung zu uns ka-
men, mussten wir improvisieren und 
neue Wege gehen.“ Dass die Kinder täg-
lich Lieder in verschiedenen Sprachen 
singen, ist nur ein Indiz dafür, wie gut dies 
gelungen ist.
Darum ist die Blankenburger Kita auch 
eine Hospitationseinrichtung. Das heißt, 
bestimmte Abläufe funktionieren so gut, 
dass Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Kitas kommen, um sich Impulse und 
Anregungen zu holen und sich weiterzu-
bilden. Die verpartnerten Einrichtungen 

tauschen sich regelmäßig aus, sind sich 
gegenseitig Stütze und Ideengeber. 
„Es muss doch möglich sein, dass irgend-
wann jedes Kind jede Kita besuchen 
kann, dass die Erzieherteams aus Frauen 
Männern bestehen, dass Religions- und 
Sprachenvielfalt keine Hürde darstellt“, 
erklärt Sabine Brennecke das gemeinsa-
me Ansinnen. „Unser Ziel ist es die Inklu-
sion im Landkreis wirklich voranbringen, 

interessierte Einrichtungen, die Unter-
stützung wünschen, können sich jeder-
zeit an uns wenden.“
Und genau das findet das Komitee des 
Deutschen Kita-Preises preisverdächtig. 
Derzeit reisen Anna von Kölln von der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
und Peter Bleckmann, Experte für Kinder-
pädagogik, durch Deutschland, um die 
zehn Finalisten genauer unter die Lupe 
zu nehmen. Die Ergebnisse fließen in ei-
nen Bericht für die Jury ein, die letztend-
lich entscheidet, wer eine Auszeichnung 
erhält. 
Gute Chancen hat, wer Kinder überzeu-
gend in den Mittelpunkt seiner pädagogi-
schen Arbeit stellt, Team, Eltern und 
Nachbarschaft einbindet sowie aus sei-
nen Erfahrungen lernt. 
„Herzlichen Glückwunsch an dieses 
Team“, sagt Anna von Kölln beim Treffen 
mit der Netzwerkgruppe in der GVS-Kita 
„Am Regenstein“. „Die Energie und das 
Engagement sind sehr beeindruckend. 
Man merkt, wie viel Herzblut hier drin-
steckt.“
Alle zehn Finalisten dürfen im Mai 2020 
zur Preisverleihung nach Berlin reisen. 
Dort werden fünf der zehn Finalisten aus-
gezeichnet. Die erstplatzierte Initiative 
erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro. Die 
vier Zweitplatzierten dürfen sich über je 
10.000 Euro freuen. 

Die GVS-Kita Am Regenstein ist Vorreiter im Landkreis Harz wenn es um Integration 
und Inklusion geht. 

Bücher über die Blankenburger 
Stadtgeschichte
In letzter Zeit gab es wiederholt Nach-
fragen nach Büchern über die Blanken-
burger Stadtgeschichte. Wenn sich ge-
nügend Interessenten melden, könnten 
folgende Titel nachbestellt werden:

•  Blankenburger Hotels, Cafés und 
Gaststätten

•  Kleine Blankenburger Stadtge-
schichten

•  Geschichten aus dem Blankenburger 
Stadtleben

•  Blankenburg/Harz als Garnisons- 
stadt

•  Das neue Blankenburg nach der 
Wende 1989

•  Forschungs- und Entwicklungswerk 
Blankenburg/Harz

Interessenten melden sich bitte bei 
Hans-Jürgen Bösche, Telefon Nr. 03944 
63124.
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Inhalt:
–  Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum 

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
vbB 04/18 „Gewerbebebauung Wernigeröder Straße 56a“, 
OT Stadt Derenburg, Blankenburg (Harz) mit Umweltbe-
richt

–  Bekanntmachung der Aufhebung der Satzung über den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan Nr. vbB 30/15 „Neubau 
Wohngemeinschaft mit erhöhtem Pflegeaufwand im Stadt-
park, Blankenburg (Harz)“

–  Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/13 
„Domäne bis Gartenstraße“, Blankenburg (Harz)

–  Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. vbB 
04/19 „Warnstedter Straße, OT Timmenrode, Blankenburg 
(Harz)“ mit Umweltbericht

–  Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt – Offenlegung gemäß § 12 Absatz 3 Vermes-

sungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der 
jeweils geltenden Fassung 

–  Satzung zur 6. Änderung der Betriebssatzung des Techni-
schen Eigenbetriebes Blankenburg (Harz) – TEB vom 12. Juli 
2000, zuletzt geändert am 27.04.2017. 

–  Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft „Hubertus“ 
Blankenburg/Harz

–  Allgemeinverfügung zum Umgang mit Wasserpfeifen (Shis-
has) in Betriebsräumen von Gaststätten in der Stadt Blan-
kenburg (Harz)

–  Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Wienrode

–  Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Hüttenrode

Amtliche Bekanntmachungen

Auf Grund der aktuellen Ereignisse wurden alle Sitzungen der Räte und Ausschüsse im April 2020 abgesagt und auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.blankenburg.de

Sitzungstermine

Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. vbB 04/18 „Gewerbebebauung Wernigeröder Straße 56a“, OT Stadt 
Derenburg, Blankenburg (Harz) mit Umweltbericht
Der Stadtrat der Stadt Blankenburg (Harz) hat in seiner Sitzung  
am 12.03.2020 den Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf 
des o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung mit Umweltbe-
richt (Stand: 01/ 2020) gefasst. Weiterhin wurde beschlossen, 
folgende  wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene 
Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung mit auszulegen:

- Landkreis Harz, Bauordnungsamt, Friedrich- Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, vom 28.01.2019.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer öffentli-
chen Auslegung dieses Entwurfes und der vorgenannten Stel-
lungnahme in der Zeit

vom 06.04.2020 bis einschließlich zum 08.05.2020

im Bürgerbüro der Stadt Blankenburg (Harz), Harzstraße 3, 
Haus 1, Erdgeschoss, in 38889 Blankenburg (Harz), zu den 
Sprechzeiten.
Zusätzlich können die entsprechenden Unterlagen innerhalb 
o.g. Zeitraumes im Büro des Ortsbürgermeisters Derenburg, 
Ortsteil Stadt Derenburg, Marktplatz 1, in 38895 Blankenburg 

(Harz) während der Sprechzeiten sowie unter www.blanken-
burg.de eingesehen werden.

Für die Belange des Umweltschutzes sind die voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen insbesondere auf die Schutzgüter 
Mensch, Boden, Tiere und Pflanzen sowie deren Wechselwir-
kungen untersucht und im Umweltbericht betrachtet worden. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass keine wesentlichen Aus-
wirkungen zu erwarten sind. Die umweltbezogene o.g. Stel-
lungnahme enthält folgende Hinweise, die ebenfalls in den 
Planentwurf einfließen, z.B. zum Überschwemmungsgebiet 
und zum Immissionsschutz bezogen auf die Nutzung. 

Ziel der Planung ist das Betriebsgelände des Vorhabenträgers 
im Bereich der Wernigeröder Straße, Ortsteil Stadt Derenburg 
zu erweitern. Dabei sollen zwei Sozialgebäude errichtet wer-
den.

Stellungnahmen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes 04/18 „Gewerbebebauung Wernigeröder Straße 
56a“, OT Stadt Derenburg, Blankenburg (Harz) mit Umweltbe-
richt können von jedermann während der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift im o.g. Bürgerbüro abgege-
ben werden. 
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Bekanntmachung der Aufhebung der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
vbB 30/15 „Neubau Wohngemeinschaft mit erhöhtem Pflegeaufwand im Stadtpark, Blankenburg 
(Harz)“
Der Stadtrat der Stadt Blankenburg (Harz) hat in seiner Sitzung 
am 12.03.2020 den Beschluss gefasst, die Satzung über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. vbB 30/15 „Neubau 
Wohngemeinschaft mit erhöhtem Pflegeaufwand im Stadtpark, 
Blankenburg (Harz)“, in Kraft seit dem 29.07.2016, gemäß § 10 
Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) aufzuheben. 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die o.g. Satzung in Kraft. Die 
Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen 
vorgeschriebenen Veröffentlichung.

Jedermann kann ab diesem Tag die Aufhebung der Satzung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. vbB 30/15 
„Neubau Wohngemeinschaft mit erhöhtem Pflegeaufwand im 
Stadtpark, Blankenburg (Harz)“ im Fachbereich Planung und 
Bauen der Stadtverwaltung Blankenburg (Harz), Zimmer Nr. 613, 
Harzstraße 3, 38889 Blankenburg (Harz), auf Dauer während der 
Sprechzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlan-
gen. 
Die Aufhebung ist als beschleunigtes Verfahren durchgeführt 
worden. 
Es wurde festgestellt, dass keine Umweltverträglichkeitsprü-
fungspflicht besteht. 

Auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, von Mängeln der Abwägung und auf die 
Vorschriften zum Entschädigungsanspruch sowie auf die ent-
sprechenden Rechtsfolgen wird hiermit wie folgt hingewie-
sen:

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über diese Planung gemäß § 4a Absatz 
6 BauGB unberücksichtigt bleiben.

Die Lage und der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes sind in den beigefügten Übersichtsplänen dargestellt.

Blankenburg (Harz), den 13.03.2020

Heiko Breithaupt
Bürgermeister der Stadt Blankenburg (Harz)

                            Flurkartenauszug                                           Gemarkung Derenburg
                mit dem Geltungsbereich                                                        Flur 18              
des Einleitungsbeschlusses und des Vorentwurfes für den    

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. vbB 04/18                                          N                 
„Gewerbebebauung Wernigeröder Str. 56a ", OT Stadt Derenburg,
                          Blankenburg (Harz)                                                    unmaßstäblich        

© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 
[Stand 08/2018, Az. A18/1-18810/2009] 
Es gelten die Nutzungsbedingungen des 
LVermGeo LSA 

                                    Ortslageplan                                                Gemarkung Derenburg   
                              mit dem Geltungsbereich                                                        Flur 18                 

des Einleitungsbeschlusses und des Vorentwurfes für den    
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. vbB 04/18                                           N                     

„Gewerbebebauung Wernigeröder Str. 56a ", OT Stadt Derenburg,   
                                 Blankenburg (Harz)                                                    unmaßstäblich          
 

© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 
[Stand 08/2018, Az. A18/1-
18810/2009] 
Es gelten die Nutzungsbedingungen 
des LVermGeo LSA 
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 
[Stand 08/2018, Az. A18/1-
18810/2009] 
Es gelten die Nutzungsbedingungen 
des LVermGeo LSA 

Übersichtsplan mit dem Geltungsbereich                Gemarkung Blankenburg 
des Bebauungsplanes B-Plan Nr. 17/15              Flur 27               "Neubau 
Wohngemeinschaft mit erhöhtem  
Pflegeaufwand im Stadtpark“, Blankenburg (Harz),  
                                N        

                                                                                              unmaßstäblich       
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���������

Richtig gut 
in Deutsch 
– und du?Richtig gut 
in Deutsch 
– und du?

Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Kind 
nicht gut lesen und schreiben kann? 
Jetzt kostenlos im LOS testen lassen! 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zum 
Test und beraten Sie gerne!

Richtig gut 
in Deutsch 
– und du?

Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informiert 
Sie Yvonne Zilling

LOS Halberstadt
Theaterpassage 4
03941 6218680

LOS Wernigerode
Grüne Straße 27
03943 6942630

www.los-wernigerode.de • info@los-wernigerode.de

Sabine Anger ∙ Burgstraße 35
38855 Wernigerode ∙ Tel.: 03943 - 557398

Mobil: 0171 - 7528227
mathestudio@t-online.de

NACHFOLGER/IN
DRINGEND GESUCHT
d a s  m a t h e s t u d i o

muss sonst
zum Leidwesen der Schülerinnen und Schüler 

schließen!

www.harzdruckerei.de
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Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 01/13 „Domäne bis Gartenstraße“, Blankenburg (Harz)
Der Stadtrat der Stadt Blankenburg (Harz) hat in seiner Sitzung 
am 12.03.2020 den Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 13a Abs. 4 i.V.m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Entwurf der 1. Änderung o.g. des Bebauungsplanes, beste-
hend aus der Planzeichnung und der Begründung (Stand: 01/ 
2020), gefasst.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer öffentli-
chen Auslegung dieses Entwurfes in der Zeit

vom 06.04.2020 bis einschließlich zum 08.05.2020

im Bürgerbüro der Stadt Blankenburg (Harz), Harzstraße 3, 
Haus 1, Erdgeschoss, in 38889 Blankenburg (Harz), zu den 
Sprechzeiten. Zusätzlich können die Unterlagen unter www.
blankenburg.de eingesehen werden.

Anregungen zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 01/13 „Domäne bis Gartenstraße“, Blankenburg (Harz) 
können von jedermann während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im o.g. Bürgerbüro vorgebracht werden.
Des Weiteren wird die Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung des Planentwurfes gegeben.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Domäne bis Gartenstra-
ße“ wird, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, im be-
schleunigten Verfahren durchgeführt. Auch besteht keine 
Pflicht zur Erarbeitung eines Umweltberichtes.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den o.g. Bebauungsplan gemäß § 4a 
Absatz 6 BauGB unberücksichtigt bleiben.

Der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes einschließlich 
seiner 1. Änderung ist in den beigefügten Übersichtsplänen 
dargestellt.

Blankenburg (Harz), den 13.03.2020

Heiko Breithaupt
Bürgermeister der Stadt Blankenburg (Harz)

Eine Verletzung der im § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel 
der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
1 Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Blankenburg (Harz) geltend gemacht worden sind. Dabei 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen (§ 215 Absatz 1 BauGB).

Blankenburg (Harz), den 13.03.2020

Heiko Breithaupt
Bürgermeister der Stadt Blankenburg (Harz)

 
Übersichtsplan zur Ortslage Blankenburg (Harz) mit Darstellung des 
Geltungsbereiches (unmaßstäblich) 

Übersichtsplan mit Darstellung der Lage des Plangebietes (unmaßstäblich) 

Übersichtsplan mit dem Geltungsbereich            Gemarkung Blankenburg, Flur 21 
des Bebauungsplanes "Domäne bis Gartenstraße“, 
Blankenburg (Harz) einschließlich 1. Änderung                  N           

                                                                                                         unmaßstäblich      

Übersichtsplan mit Darstellung der Lage des Plangebietes (unmaßstäblich) 

Übersichtsplan mit dem Geltungsbereich            Gemarkung Blankenburg, Flur 21 
des Bebauungsplanes "Domäne bis Gartenstraße“, 
Blankenburg (Harz) einschließlich 1. Änderung                  N           

                                                                                                         unmaßstäblich      
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bodenstein-dachdecker@web.de

Dachdeckermeister
Mike Bodenstein

Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten
Flachdachsanierung · Schornsteinsanierung

Dachklempnerei · Fassadenverkleidung
Gerüstbau

38889 Blankenburg Tel. 0 39 44–21 47
Bergstraße 7 Fax 0 39 44–6 13 40 
38889 Blankenburg Tel. 0 39 44–21 47
Bergstraße 7 Fax 0 39 44–6 13 40

bodenstein-dachdecker@web.de

Haushaltsauflösungen
– diskret und vertraulich –

• Verrechnung von Möbeln, Hausrat, Kleidung,   
 E-Geräten
• Instandsetzungs- u. Reinigungsarbeiten
• Möbeltransporte
• Wohnungsübergabe kann für Sie 
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Keine
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Fa. Gerd Kunze, Wernigerode
Tel. 03943/264630
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  Verkauf        Reparatur       Vermietung  

ELBE BAUMASCHINEN

Neue Halberstädter Straße 67F  · 38 889 Blankenburg · Tel. 0 39 44. 90 800 - 0 
Fax 0 39 44. 90 800-12 · info@ebag-baumaschinen.de · www.ebag-baumaschinen.de

Miet- und Service-Station Blankenburg   
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WOLFSHOLZER
Maschinen & Geräte GmbH
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Tel. 0 39 43 / 5 53 36 · Fax 4 61 46
info@wolfsholzer.de · www.wolfsholzer.de

ENGINEERING FOR Life www.honda.de
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Mo.-Fr.  08:00-16:30 Uhr, Sa. 10:00-12:00 
Uhr
03943/55336

www.wolfsholzer.de
info@wolfsholzer.de
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• Grasfangsackvolumen: 42 Liter
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• ø Mähzeit pro 100 m²: 11:00 (Min.:Sek.)
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lichen Preisempfehlungen der Honda Deutschland NL der Honda Motor Europe Ltd. 
Aktionsmodelle gültig bis 30.09.2020. Solange Vorrat reicht. Bei teilnehmenden Händlern. 
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Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. vbB 04/19 „Warnstedter Straße, OT Timmenrode, Blankenburg (Harz)“ mit 
Umweltbericht
Der Stadtrat der Stadt Blankenburg (Harz) hat in seiner Sitzung  
am 12.03.2020 den Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum Entwurf 
des o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung und der Begründung mit Umweltbericht 
(Stand: 01/ 2020) gefasst.
Weiterhin wurde beschlossen, folgende  wesentliche, bereits 
vorliegende umweltbezogene Stellungnahme zur Öffentlich-
keitsbeteiligung mit auszulegen: 
- Landkreis Harz, Bauordnungsamt, Friedrich- Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, vom 04.10.2019

Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer öffentli-
chen Auslegung dieses  Entwurfes einschließlich Umweltbe-
richt in der Zeit

vom 06.04.2020 bis einschließlich zum 08.05.2020

im Bürgerbüro der Stadt Blankenburg (Harz), Harzstraße 3, 
Haus 1, Erdgeschoss, in 38889 Blankenburg (Harz), zu den 
Sprechzeiten.
Zusätzlich können die entsprechenden Unterlagen innerhalb 
o.g. Zeitraumes im Büro des Ortsbürgermeisters Ortsteil Tim-
menrode, An der Ziegelhütte 7, in 06502 Blankenburg (Harz) 
während der Sprechzeiten sowie unter www.blankenburg.de 
eingesehen werden.

Für die Belange des Umweltschutzes sind die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen insbesondere auf die Schutzgüter 
Mensch, Boden, Tiere und Pflanzen sowie deren Wechselwir-
kungen untersucht und im Umweltbericht betrachtet worden. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass keine wesentlichen Aus-
wirkungen zu erwarten sind. 
Ziel der Planung ist u.a. die Errichtung von zwei  Eigenheimen, 
Ferienhäusern und dazugehörigen Nebenanlagen sowie Flä-
chen zur hobbymäßigen Pferdehaltung unter Berücksichtigung 
o.g. Belange.

Stellungnahmen zum ausliegenden Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. vbB 04/19 „Warnstedter Straße, 
OT Timmenrode, Blankenburg (Harz)“ können von jedermann 
während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift 
im o.g. Bürgerbüro abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über diese Planung gemäß § 4a Absatz 6 
BauGB unberücksichtigt bleiben.

Die Lage und der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes sind in den beigefügten Übersichtsplänen dar-
gestellt.

Blankenburg (Harz), den 13.03.2020

Heiko Breithaupt
Bürgermeister der Stadt Blankenburg (Harz)

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Offenlegung gemäß § 12 Absatz 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in 
der jeweils geltenden Fassung 
Für die Gemarkung Blankenburg Flur 52 und 53 (Flurstücke 
siehe Übersichtskarte) und Gemarkung Börnecke Flur 3, 18, 19, 
23 und 24 (Flurstücke siehe Übersichtskarte) in der Einheitsge-
meinde Stadt Blankenburg (Harz) wurden die Nachweise des 
Liegenschaftskatasters hinsichtlich der Flurstücke und Gebäu-
de aus Anlass der Übernahme der Ergebnisse eines öffent-
lich-rechtlichen Verfahrens verändert. 

Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt hat die für das Liegenschaftskataster relevanten 
Ergebnisse eines Bodenordnungsverfahrens (Gemarkungsna-
men, Flurnummern, Flurstücksnummern, Flurstücksgrenzen, 
Grenzpunkte und Gebäudegrundrisse) in dem oben genannten 
Bereich in das Liegenschaftsbuch und die Liegenschaftskarte 
übernommen.

Ortslageplan  mit dem Geltungsbereich                     Gemarkung Timmenrode 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans                              Flur 5               
Nr. vbB 04/19 "Warnstedter Straße        N 
Timmenrode, Blankenburg (Harz)“                      

                                                                                                  unmaßstäblich       

Flurkartenauszug  mit dem Geltungsbereich                 Gemarkung Timmenrode 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans                              Flur 5               
Nr. vbB 04/19 "Warnstedter Straße        N 
Timmenrode, Blankenburg (Harz)“                      

                                                                                                  unmaßstäblich       
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Kompetenz vor Ort

Havarie-Notdienst  
für Strom und Gas
 0175 5742710

Börnecker Str. 6
38889 Blankenburg (Harz)

Tel. 03944 9001-0
Fax 03944 9001-90

kundencenter@sw-blankenburg.de
www.sw-blankenburg.de

Geschäftszeiten:
Montag 8:00–16:00 Uhr
Dienstag 8:00–18:00 Uhr
Mittwoch 8:00–12:00 Uhr
Donnerstag 8:00–16:30 Uhr
Freitag 8:00–12:00 Uhr

Kassenzeiten:
Dienstag 9:00–12:00 Uhr 
 13:00–17:30 Uhr
Donnerstag 9:00–12:00 Uhr
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Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeich-
net. 

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nut-
zungsberechtigten werden diese Veränderungen des Liegen-
schaftskatasters durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in 
der Zeit 

vom 09.03.2020 bis 09.04.2020

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt, Otto-von-Guericke-Straße 15, 
39104 Magdeburg, während der Besuchszeiten, Montag bis Frei-
tag von 8:00 bis 13:00 Uhr, und nach Vereinbarung. zur Einsicht 
ausgelegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen im Liegenschaftskataster, die durch 
die Übernahme der für das Liegenschaftskataster relevanten 
Ergebnisse entstanden sind, kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, 
Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg erhoben werden. 

Im Auftrag
gez. Manuela Brands, VD´in 

Satzung zur 6. Änderung der Betriebssatzung des Technischen Eigenbetriebes Blankenburg (Harz) – 
TEB vom 12. Juli 2000, zuletzt geändert am 27.04.2017.

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Blankenburg (Harz) beschließt auf 
Grundlage des § 4 des Gesetzes über die kommunalen Eigen-
betriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetzes 
Sachsen-Anhalt (EigBG)1 vom 24. März 1997 zuletzt geändert 
durch den Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 
166, 179), die Satzung zur 6. Änderung der Betriebssatzung des 
Technischen Eigenbetriebes Blankenburg (Harz). 

§ 1 
Änderungen

(1) Der § 3 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung:

  „Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter, der 
die Bezeichnung „Betriebsleiter Technischer Eigenbetrieb“ 
führt. Für den Betriebsleiter wird ein Stellvertreter bestimmt. 
Die Bestellung von Betriebsleiter und Stellvertreter kann 
zeitlich begrenzt werden. Der Betriebsleiter kann Aufgaben 
und Vollmachten seines Zuständigkeitsbereiches an seinen 
Stellvertreter oder Bedienstete übertragen.“  

(2)  § 3 Absatz 2 wird gestrichen. 

(3)  In § 6 Absatz 1 werden die Worte „den Betriebsleiter“ durch 
die Worte „die Betriebsleitung“ ersetzt. 

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Heiko Breithaupt

1 Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sach-
sen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) vom 24. März 1997 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 
(GVBl. LSA S. 166, 179)

Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft „Hubertus“ Blankenburg/Harz

Am 17.04.2020* findet um 19.00 Uhr unsere Mitgliederversamm-
lung in der „Alten Schule“ in Blankenburg/Oesig statt. Hierzu 
sind alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen; Landbesitzer 
und Anlieger recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
• Begrüßung durch den Vorsitzenden
• Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Verlesung der Tagesordnung
• Bericht des Vorstandes über das Jagdjahr 2018/2019

• Verlesung der Jagdstrecke
• Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer
• Diskussion
• Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
• Bestätigung bzw. Neuwahl der Kassenprüfer
• Gemütliches Beisammensein

Der Vorstand

*Stand 20.03.2020, bitte beachten Sie aktuelle Informationen

 

Übersichtskarte Flurbereinigung 

„Vorharz Mitte 4“

GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2020

     Liste der neuen Flurstücke  

Gemarkung Flur Flurstück Gemarkung Flur Flurstück 
Blankenburg 52 200 Börnecke 23 1-39 
Blankenburg 53 111-117, 119 Börnecke 23 41-104 
Blankenburg 53 200-205 Börnecke 23 106-111 

Börnecke 3 1015-1019 Börnecke 23 114-121 
Börnecke 18 300-303 Börnecke 23 125-158 
Börnecke 19 1 Börnecke 24 1-46 
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BlankenburgBraunschweig
40 min

Halberstadt
15 min

Wernigerode
15 min

Braunlage
50 min Hasselfelde

30 min

Quedlinburg
10 min

Nordhausen
60 min

Blankenburger
Wohnungsgesellschaft mbH

Hospitalstraße 2 • 38889 Blankenburg • Tel 03944 952-0

www.bwg-blankenburg.de

Service-Center • Lange Straße 42 • 38889 Blankenburg

Ernst-Pörner-Str. 2
Salzbergstr. 2  
(ehemalige AOK) 
WERNIGERODE

Lerchenbreite 5 
BLANKENBURG

Harzburger Str. 24 
ILSENBURG 

Theaterpassage 2–4 
HALBERSTADT

Telefon 03943 21487
Mobil 0172 3411978
info@musikschule-schicker.de
www.musikschule-schicker.de

Harzdruckerei für den Harz,
stark für die Region.

Druckerei
Max-Planck-Str. 12/14
38855 Wernigerode 
Telefon 03943 5424-0
info@harzdruckerei.de  

Werbehaus
Dornbergsweg 21

38855 Wernigerode
Telefon 03943 408040-0

werbehaus@harzdruckerei.de

www.harzdruckerei.de
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Allgemeinverfügung zum Umgang mit Wasserpfeifen (Shishas) in Betriebsräumen von Gaststätten 
in der Stadt Blankenburg (Harz)
Die Stadt Blankenburg (Harz) erlässt auf Grund von § 10 Gast-
stättengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (GastG LSA) vom 07. 
August 2014, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 360) und § 1 Abs. 1 Satz 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) vom 18. 
November 2005, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. 
März 2013 (GVBl. LSA S. 134, 143) in Verbindung mit § 35 Satz 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003, das zuletzt durch Artikel 5 
Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geän-
dert worden ist, folgende Allgemeinverfügung:

1.  Das Rauchen und Bereitstellen von Shishas, die mit Kohle 
bzw. organischen Materialien befeuert werden, sowie die 
Lagerung glühender Kohlen und anderer glühender organi-
scher Materialien für den Betrieb von Shishas wird in Be-
triebsräumen von Gaststätten untersagt.

2.  Sofern das Rauchen und Bereitstellen von Shishas, die mit 
Kohle bzw. organischen Materialien befeuert werden, sowie 
die Lagerung glühender Kohlen und anderer glühender or-
ganischer Materialien für den Betrieb von Shishas in Gast-
stätten erfolgen soll, ist dieses mindestens 4 Wochen vorher 
bei dem Bereich Gewerbeordnung der Stadt Blankenburg 
(Harz) schriftlich zu beantragen.

3.  Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
März, die zuletzt durch Artikel 56 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, wird die 
sofortige Vollziehung angeordnet.

4.  Für den Fall der Nichtbeachtung dieser Verfügung (Ziffern 1 
und 2) wird die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 
1.000 Euro angedroht.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der ortsüb-
lichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Blanken-
burg (Harz) nach § 1 VwVfG LSA in Verbindung mit § 41 VwVfG 
als bekannt gegeben.

Begründung

Beim Verglühen von Shisha-Kohle oder von entsprechenden 
organischen Ersatzstoffen entsteht hoch giftiges Kohlenstoff-
monoxid (CO). Das farb- und geruchlose Gas vermischt sich mit 
der Raumluft und wird somit unbemerkt mit der Atmung in den 
Körper aufgenommen. Über die Lunge gelangt das Kohlenstoff-
monoxid ins Blut. Dort verhindert es den Sauerstofftransport 
und kann daher zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schä-
den führen, im schlimmsten Fall sogar zum Tod.
Da der menschliche Körper das Kohlenstoffmonoxid erst ca. 
sechs Monate nach der Aufnahme wieder ausscheiden kann, 
kommt es bei regelmäßigem Einatmen entsprechend belaste-
ter Luft zu einer Anreicherung des Stoffs im Blut. Aus diesem 
Grund können die gravierenden Folgen im Einzelfall selbst 
dann eintreten, wenn die betroffene Person nicht akut einer 
hohen CO-Konzentration in der Atemluft ausgesetzt ist. In der 
Vergangenheit ist es im Bundesgebiet immer wieder zu schwe-
ren Unfällen mit Kohlenstoffmonoxid gekommen, auch in Gast-
stätten, in denen Shishas zum Rauchen angeboten wurden.
Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse muss davon ausgegan-
gen werden, dass die Gäste und die Beschäftigten in Gaststät-
ten, in denen Shishas angeboten werden, der erheblichen Ge-

fahr einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung ausgesetzt sind, so-
weit die Anreicherung des Gases in der Atemluft nicht durch 
eine ausreichend dimensionierte mechanische Be- und Entlüf-
tung verhindert wird. Zudem birgt der unsachgemäße Umgang 
mit glühenden Kohlen eine erhöhte Brandgefahr. Maßnahmen 
zur Abwehr dieser erheblichen Gefahren für Leib und Leben 
von Personen sind daher unerlässlich.

Nach § 10 GastG LSA können gegenüber Gewerbetreibenden, 
die ein Gaststättengewerbe betreiben, unter anderem jederzeit 
Auflagen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Gäs-
te und der Beschäftigten angeordnet werden. Diese Vorschrift 
stellt nicht nur eine Ermächtigungsgrundlage für behördliches 
Handeln dar, sie verpflichtet die Verwaltung auch, diese hoch-
rangigen Rechtsgüter zu schützen. Ohne das Verbot gemäß 
Ziffer 1 und das Antragsverfahren nach Ziffer 2, in dem weitere 
Maßgaben im Einzelfall angeordnet werden, ist mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Gäste und Be-
schäftigte in Gaststätten, in denen Shishas angeboten werden, 
akut gefährdet sind. Die Stadt Blankenburg (Harz) hat als zu-
ständige Gaststättenbehörde daher von Amts wegen die ent-
sprechend erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr dieser Ge-
fahren zu treffen.

Da die Gefahrenlage in allen Gaststätten besteht, in deren Be-
triebsräume mit Kohle bzw. entsprechenden Ersatzstoffen be-
feuerte Shishas zum Rauchen vorbereitet und angeboten wer-
den, ergeht diese Anordnung als Allgemeinverfügung nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA in Verbindung mit § 35 Satz 2 VwVfG an 
alle Gastwirte, deren bestehende Betriebe diese Merkmale er-
füllen. Dies ist auch deswegen angebracht, um zweifelsfrei je-
den derzeit bestehenden Gaststättenbetrieb, in dem das Rau-
chen von Shishas angeboten wird bzw. stattfindet - d.h. auch 
solche Betriebe, bei denen der dort stattfindende Konsum von 
Shishas der zuständigen Behörde eventuell nicht bekannt ist 
mit der Folge, dass ein Vorgehen mittels Einzelverfügung(en) 
lückenhaft wäre - zu erfassen. Das Verbot des Rauchens und 
Bereitstellens von Shishas, die mit Kohle oder ähnlichen Er-
satzstoffen befeuert werden, sowie der Lagerung glühender 
Kohlen bzw. entsprechender Ersatzstoffe in Betriebsräumen 
von Gaststätten (Ziffer 1 dieser Verfügung) ist zur Verhinderung 
einer Brandgefahr und einer Gefährdung der Gäste und Be-
schäftigten durch eine mit Kohlenstoffmonoxid belastete 
Atemluft geeignet. Die Maßnahme ist auch erforderlich, soweit 
der Antrag nach Ziffer 2 dieser Verfügung nicht gestellt und 
beschieden ist. Die Gefahren können mit milderen Mitteln nicht 
zuverlässig abgewehrt werden.

Bei der Prüfung der Erforderlichkeit verwaltungsrechtlicher 
Maßnahmen wurde zum Schutz der Rechte der Gewerbetrei-
benden berücksichtigt, dass es auch Möglichkeiten zum Be-
trieb von Shishas ohne die Entstehung von Kohlenstoffmono-
xid und ohne eine erhöhte Brandgefahr gibt, z. B. elektrische 
Shishas. Die Nutzung solcher Wasserpfeifen wird von dieser 
Verfügung daher nicht tangiert. Ebenso gilt das Verbot nach 
Ziffer 1 dieser Verfügung nicht für das Rauchen und Vorbereiten 
von Shishas im Freien, da in diesem Fall keine gefährliche 
CO-Anreicherung in der Atemluft zu erwarten ist.

Das Verbot nach Ziffer 1 in Verbindung mit dem Antragsverfah-
ren nach Ziffer 2 dieser Verfügung ist zudem angemessen und 
verletzt die Gewerbetreibenden nicht in ihren Rechten. Das 
öffentliche Interesse am Schutz des Lebens und der Gesund-
heit der Gäste und Beschäftigten in den betroffenen Gaststät-
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ten sowie der Schutz der Anlieger vor schädlichen Immissionen 
wiegt schwerer als das Interesse der Gastwirte an der unbeein-
trächtigten Ausübung ihres Gewerbes. Dies gilt umso mehr, weil 
die Gastwirte durch diese Verfügung nicht in der Ausübung 
ihres Gewerbes an sich beeinträchtigt werden, sondern ledig-
lich hinsichtlich dessen Ausprägung. Angesichts der hochran-
gigen zu schützenden Rechtsgüter entspricht diese Verfügung 
damit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Die in Ziffer 3 enthaltene Anordnung der sofortigen Vollziehung 
dieser Verfügung (Ziffern 1 und 2) liegt im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse im Sinne des § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO. Auf Grund dieser Vorschrift entfällt damit die aufschie-
bende Wirkung eines gegen diese Verfügung gerichteten Wider-
spruchs bzw. einer entsprechenden Anfechtungsklage bis zu 
dem in § 80b VwGO genannten Zeitpunkt. Es muss davon aus-
gegangen werden, dass Gäste und Beschäftigte in Gaststätten, 
in denen mit Kohle bzw. entsprechenden Ersatzstoffen befeu-
erte Shishas angeboten werden, einer akuten Gesundheitsge-
fährdung und einer hohen Brandgefahr ausgesetzt sind, soweit 
das Verbot nach Ziffer 1 und das Antragsverfahren nach Ziffer 
2 dieser Verfügung nicht beachtet werden. Da jederzeit mit dem 
Eintritt einer Gefahr mit schwerwiegenden Folgen für Gäste und 
Beschäftigte in den betroffenen Gaststätten gerechnet werden 
muss, überwiegt in diesem Fall das öffentliche Interesse an der 
sofortigen Durchsetzbarkeit der Maßnahmen zur Abwehr dieser 
Gefahren das Interesse der Gastwirte an dem vorläufigen Auf-
schub einer Vollziehung dieser Verfügung (Ziffern 1 und 2). Dies 
gilt umso mehr, weil durch diese Verfügung der Betrieb der 
Gaststätte nicht an sich, sondern lediglich hinsichtlich des Be-
triebskonzepts eingeschränkt wird.
Da allein im Antragsverfahren nach Ziffer 2 dieser Verfügung 
sichergestellt wird, dass die Gefahren, derentwegen das Verbot 
in Ziffer 1 der Verfügung ausgesprochen wird, beim Betrieb ei-
ner Shisha-Bar vermieden werden können, ist es notwendig, 
dass neben Ziffer 1 auch die Ziffer 2 der Verfügung für sofort 
vollziehbar erklärt wird. Die vorstehenden Erwägungen zum 
überwiegenden öffentlichen Interesse beanspruchen insofern 
auch diesbezüglich Geltung, da beide Ziffern - vom Inhalt her 
gesehen - untrennbar zusammenhängen.

Diese Verfügung (Ziffer 1 und 2) ist gemäß § 71 Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 2015  in Verbin-
dung mit § 53 Abs. 1 des Gesetzes über die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) vom 
20. April 2014, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

2. August 2019 (GVBl. LSA S. 218, 233) auf Grund der Anordnung 
der sofortigen Vollziehbarkeit vollstreckbar. Wegen der Dring-
lichkeit der Durchsetzung der Maßnahmen gemäß Ziffer 1 und 
2 zum Schutz der Gäste und Beschäftigten in den betroffenen 
Gaststätten wird nach den §§ 53, 54, 56 und 59 SOG LSA für den 
Fall der Nichtbeachtung von Ziffer 1 und 2 dieser Verfügung die 
Festsetzung eines Zwangsgelds in Höhe von 1.000 Euro ange-
droht. Die Androhung eines Zwangsgeldes in dieser Höhe ist 
geeignet und erforderlich, um die Gastwirte zur Einhaltung der 
Verfügung (Ziffer 1 und 2) zu bewegen. Insbesondere weil die 
Befolgung des Verbots nach Ziffer 1 dieser Verfügung bzw. der 
Beachtung der Maßgaben in Ziffer 2 in manchen Gaststätten zu 
einem erheblichen Umsatzrückgang führen könnte, muss da-
mit gerechnet werden, dass einzelne Gastwirte die Festsetzung 
eines niedrigeren Zwangsgeldes leichtfertig in Kauf nehmen 
könnten, um Einnahmeausfälle zu verhindern. Ein niedrigeres 
Zwangsgeld würde seiner Funktion als Zwangsmittel somit 
nicht gerecht. Die Höhe des Zwangsgeldes ist in Anbetracht der 
hochrangigen zu schützenden Rechtsgüter auch angemessen.
Das Zwangsgeld kann durch Zwangsvollstreckung gemäß § 56 
SOG LSA beigetrieben werden. Die wiederholte Anwendung ei-
nes - auch in der Höhe gestaffelten Zwangsgeldes – ist möglich. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Verwal-
tungsgericht auf Antrag bei Uneinbringlichkeit des Zwangsgel-
des Zwangshaft anordnen kann.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung (Ziffern 1, 2 und 4) kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist an die Stadt Blankenburg (Harz), Harzstraße 03, 
38889 Blankenburg (Harz), zu richten.

Das Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203 – 206, 
39104 Magdeburg, kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO auf Antrag 
die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs ganz oder teil-
weise wiederherstellen.

Blankenburg (Harz), 19.02.2020

Heiko Breithaupt
Bürgermeister

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Wienrode

Hiermit sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Wienrode 
zu der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in 
Wienrode

am Freitag, den 08. Mai 2020* um 18:00 Uhr

eingeladen.  

Tagesordnung:
1) Begrüßung
2)  Eintragung der Mitglieder in die Anwesenheitsliste - ein-

schließlich der vertretenen Flächen
3)  Feststellung der satzungsgemäßen Einladung der Mitglie-

der und Feststellung der Beschlussfähigkeit
4) Bericht des Vorstandes
5) Bericht der Schatzmeisterin

6) Bericht der Kassenprüfer
7) Entlastung des Vorstandes
8) Wahl von zwei unabhängigen Kassenprüfern
9)  Bekanntgabe und Beschluss über die Verwendung des 

Reinertrages
10) Bericht über das letzte Jagdjahr
11) Wahl des Vorstandes
12) Diskussion und Sonstiges
13) Auszahlung der Jagdpacht

Bei aktuellen Eigentumsänderungen bitten wir Grundbuchaus-
züge mitzubringen.   
                                        
Der Vorstand
*Stand 20.03.2020, bitte beachten Sie aktuelle Informationen
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Jetzt 3.000 €
Neu-für-Alt-Prämie*
sichern
Beim Kauf eines Renault CLIO

Renault Clio EXPERIENCE SCe 75
ab mtl.

112,– €
inkl.

 5  Jahren 
Garantie**

Fahrzeugpreis: 16.579,– € nach Abzug der Neu-für-Alt-Prämie*:
13.079,– € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 540,– €. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 799,– €, Nettodarlehensbetrag
12.971,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 112,– € und eine
Schlussrate: 6.363,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins
1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der Raten
12.971,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 13.770,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 30.03.2020.
• Klimaanlage • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe hinten • Türgriffe und
Außenspiegel in Wagenfarbe • Fahrersitz und Lenkrad höhenverstellbar
Renault Clio SCe 75, Benzin, 53 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,3; außerorts: 4,1; kombiniert: 5,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,2 – 3,6;   CO2-Emissionen
kombiniert: 119 – 95 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

CCH MÜLLER & WERIAN KG
Renault Vertragspartner
Schmatzfelder Str. 90 • 38855 Wernigerode
Telefon: 03943 500132
Lerchenbreite 28 • 38889 Blankenburg
Telefon: 03944 980101
www.cch-harz.de

*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 3.000 € Neu-für-Alt-Prämie.
Die Prämie kann zur Anzahlung verwendet werden. Das Altfahrzeug
muss mindestens 3 Monate auf den Käufer des Neufahrzeugs
zugelassen sein. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/Angeboten.
Ein Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag bis 30.04.2020 und
Zulassung bis 30.06.2020. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3
Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie)
für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

Fahrzeugpreis: 16.579,– € nach Abzug der Neu-für-Alt-Prämie*: 13.079,– € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 540,– €. Bei 
Finanzierung: Nach Anzahlung von 799,– €, Nettodarlehensbetrag 12.971,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 112,– € und eine 
Schlussrate: 6.363,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der 
Raten 12.971,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 13.770,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäfts-
bereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 30.03.2020.
• Klimaanlage • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe hinten • Türgriffe und Außenspiegel in Wagenfarbe • Fahrersitz und Lenkrad höhen-
verstellbar
Renault Clio SCe 75, Benzin, 53 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,3; außerorts: 4,1; kombiniert: 5,0; CO2-Emissionen 
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,2 – 3,6; CO2-Emissio-
nen kombiniert: 119 – 95 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

*Restwert des Altfahrzeugs und zusätzlich 3.000 € Neu-für-Alt-Prämie. Die Prämie kann zur Anzahlung verwendet werden. Das Alt-
fahrzeug muss mindestens 3 Monate auf den Käufer des Neufahrzeugs zugelassen sein. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen/
Angeboten. Ein Angebot für Privatkunden, gültig bei Kaufantrag bis 30.04.2020 und Zulassung bis 30.06.2020. **2 Jahre Renault 
Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 
km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen, nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.

CCH MÜLLER & WERIAN KG
Renault Vertragspartner
Schmatzfelder Str. 90 • 38855 Wernigerode • Telefon: 03943 500132
Lerchenbreite 28 • 38889 Blankenburg • Telefon: 03944 980101
www.cch-harz.de

Jetzt 3.000 €
Neu-für-Alt-Prämie* sichern
Beim Kauf eines Renault CLIO

Jetzt 3.000 €
Neu-für-Alt-Prämie*
sichern
Beim Kauf eines Renault CLIO

Renault Clio EXPERIENCE SCe 75
ab mtl.

112,– €
inkl.

 5  Jahren 
Garantie**

Fahrzeugpreis: 16.579,– € nach Abzug der Neu-für-Alt-Prämie*:
13.079,– € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 540,– €. Bei
Finanzierung: Nach Anzahlung von 799,– €, Nettodarlehensbetrag
12.971,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 112,– € und eine
Schlussrate: 6.363,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins
1,49 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der Raten
12.971,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 13.770,– €. Ein
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich
der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1,
41468 Neuss. Gültig bis 30.03.2020.
• Klimaanlage • Audiosystem R&GO • Einparkhilfe hinten • Türgriffe und
Außenspiegel in Wagenfarbe • Fahrersitz und Lenkrad höhenverstellbar
Renault Clio SCe 75, Benzin, 53 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,3; außerorts: 4,1; kombiniert: 5,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Clio:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,2 – 3,6;   CO2-Emissionen
kombiniert: 119 – 95 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
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Telefon: 03943 500132
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Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Hüttenrode

Hiermit werden alle Eigentümer von Grundflächen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks recht herzlich zur Versammlung ein-
geladen.

Ort:   Dorfgemeinschafts – und Schützenhaus

Datum:  Freitag, den 24.04.2020*

Zeit:   19:00 Uhr

1.  Feststellung der satzungsgemäßen Einladung der Mitglie-
der und Feststellung der   Beschlussfähigkeit

2. Eintragung der Mitglieder in die Anwesenheitsliste
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Kassenführers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht der Jagdpächter

7. Anfragen zu den Berichten
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl der Kassenprüfer
10. Neuwahl des Vertreter des Jagdvorstandes
11. Beschlüsse im Jagdjahr 01.04.2020–30.03. 2021
11. Schlusswort des Vorsitzenden 

Mit seiner Teilnahme sichert sich jeder Eigentümer von land-
wirtschaftlichen Flächen das Recht der Mitbestimmung in allen 
Angelegenheiten, die das Jagdrecht und die Wildschadensrege-
lung betreffen.

Jörg Wieckert
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Hüttenrode

**Stand 20.03.2020, bitte beachten Sie aktuelle Informationen

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht –  
Bitte unterstützen Sie uns
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am Sonntag, dem 05. Juli 2020, findet in 
der Stadt Blankenburg (Harz) die Wahl 
der Landrätin/des Landrates für den 
Landkreis Harz statt. Als Termin für eine 
möglicherweise durchzuführende Stich-
wahl wurde der 19. Juli 2020 bestimmt. 

Die Wahlvorbereitungen haben bereits 
begonnen und einer der wichtigsten 
Aufgaben ist es, die 17 Wahlbezirke und 
1 Briefwahlvorstand mit Wahlhelfern zu 
besetzen. Insgesamt werden 144 ehren-
amtliche Wahlhelfer benötigt. 

Die wesentlichen Aufgaben des Wahl-
vorstandes sind die

•  ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahl,

•  Überprüfung der Wahlberechtigung 
anhand des Wählerverzeichnisses,

• Ausgabe der Stimmzettel,
•  Eintragung der Stimmabgabever- 

merke in das Wählerverzeichnis,
•  Beaufsichtigen der Wahlkabinen und 

Wahlurnen,
•  Auszählung der Stimmzettel und Er-

mittlung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk bzw. die Feststellung des 
gesonderten Briefwahlergebnisses 
und

• Erstellung einer Wahlniederschrift.

Voraussetzung für die Mitwirkung in 
einem Wahlvorstand ist, dass Sie wahl-
berechtigt sind, d.h. 

•  Deutscher im Sinne des Artikels 116 
des Grundgesetzes sind oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, 

•  am Wahltag das 16. Lebensjahr voll-
endet haben und 

•  seit mindestens drei Monaten im 
Landkreis Harz wohnen.

Besondere Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Um Sie gut auf das Wahleh-
renamt vorzubereiten, erhalten Sie im 
Vorfeld eine entsprechende Schulung. 

Der Einsatz der Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer erfolgt am Wahlsonntag ab 
7:30 Uhr bis 18:00 Uhr in zwei Schichten, 
so dass jeder den Vor- oder Nachmittag 
frei hat. Zur Stimmauszählung ab 18:00 
Uhr müssen alle Wahlhelfer anwesend 
sein. 

Mitglieder der Wahlvorstände erhalten 
am Wahltag eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 16,00 €. Im Falle einer 
Stichwahl der Landrätin/des Landrates 
werden weitere 16,00 € gewährt.

Haben Sie Interesse? 

Ihre Anmeldung für eine ehrenamtliche 
Mitwirkung in einem Wahlvorstand kön-
nen Sie uns ab sofort 
• per E-Mail: wahlen@blankenburg.de
•  schriftlich: Stadt Blankenburg (Harz), 

Wahlbüro, Harzstraße 3, 38889 Blan-
kenburg (Harz)

•  telefonisch bei Herrn Denecke, Tele-
fon 03944 943-328) oder bei Frau 
Hellwich, Telefon 03944 943-320

mitteilen. 

Benötigt werden von Ihnen neben dem 
vollständigen Namen, der Anschrift 
auch das Geburtsdatum und für eine 
kurzfristige Erreichbarkeit auch eine Te-
lefonnummer. 

Die uns mit der Anmeldung mitgeteilten 
Wünsche zu einem Einsatz in einem be-
stimmten Wahllokal oder in Wohnungs-
nähe werden nach Möglichkeit berück-
sichtigt. 

Mit dem Versand der Berufungen in das 
Wahlehrenamt wird voraussichtlich An-
fang April 2020 begonnen. Den Unterla-
gen sind auch die Informationen zum 
Datenschutz beigefügt. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich 
gern an die vorgenannten Ansprech-
partner wenden.

Stadt Blankenburg (Harz)

Der Wahlleiter



Garantiert trockene Wände in Keller oder Wohnbereich
in Sachsen-Anhalt  – mit 25 Jahren BKM.MANNESMANN Garantie

Zuverlässig, kompetent und preiswert – BKM.MANNESMANN in Sachsen-Anhalt

....
BKM.MANNESMANN

B a u w e r k s a b d i c h t u n g  N o r d  G m b H

DURCH Feuchtigkeit in Wänden entstehen Schimmel, Ausblü-
hungen, Salpeter und Abplatzungen, die Bausubstanz wird 
angegriffen. Besteht das Problem schon länger und bleibt unbe-
handelt, wird die Wohnqualität eingeschränkt. Gesundheitliche 
Folgen sind nicht auszuschließen. Der Wert der Immobilie wird 
dadurch nachhaltig gemindert. 

Nutzen Sie als Hausbesitzer unseren Service der kostenlosen 
Schadensanalyse. Dieser Service ist für Hausbesitzer kosten-
los, ob es anschließend zum Auftrag kommt oder nicht. 

Zentrale gebührenfreie Rufnummer 
für kostenlose Schadensanalysen:

Unsere regionalen Ansprechpartner sind 
überall vor Ort für Sie da.

Fotos vorher/nachher: typisches Schadensbild im Keller 

 0800 8 55 66 77

Garantiert trockene Wände
Hauptstraße 42 • 24969 Großenwiehe

Tel.: 0800-8 55 66 77

Schreiben Sie mir gern unter kontakt@bkm-mannesmann.de
(Bianca van Deuverden, Leiterin Schadensanalyse)

Auf diesen typischen Schadensbildern werden die Folgen 
einer defekten Horizontalsperre bzw. einer Querdurchfeuch-
tung sichtbar. Solche Schäden sollten nicht unbehandelt 
bleiben! 

Querdurchfeuchtung Ausblühungen 
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Wandern in und um Blankenburg (Harz)
Rings um Blankenburg (Harz) und unse-
ren Ortsteilen gibt es eine Vielzahl von 
Wandermöglichkeiten. 16 besonders be-
liebte Rundwanderwege möchten wir 
Ihnen in den kommenden Monaten an 
dieser Stelle vorstellen:

Rundweg Derenburg Osterholz

Wandern Sie rund 12 km durch die Histo-
rie der Stadt. Schritt für Schritt erfahren 
Sie, wie die Regensteiner Grafen einst 
große Teile des Nordharzes von der Burg 
Regenstein aus beherrscht haben, wovon 
die Zisterziensermönche im Mittelalter 
im Kloster Michaelstein lebten und die 
Stadt überhaupt zu ihrem Namen kam.

Wegbeschreibung

Folgen Sie der Ausschilderung Nummer 
5 auf dem grünen Blütenblatt. Sie starten 
an der Touristinfo und gehen den 
Schnappelberg hinunter durch den 
Kreisverkehr in die Herzogstraße. Sie 
passieren den Bahnhof und gehen die 
Bahnhofstraße weiter. An der nun fol-
genden Kreuzung biegen Sie nach rechts 
ab in die Weinbergstraße. Dieser rund 
800 m folgend erreichen Sie nach der 
Eisenbahnunterführung und Überque-
rung der A36 das Waldgebiet. Ab hier 
geht es geradeaus in den Wald hinein. 
Hier ist eine Alternativroute in Richtung 
Parkplatz Regenstein ausgeschildert für 
den Fall, dass die Burganlage geschlos-
sen ist. Der schmaler werdende Pfad 
durch den Wald endet am sogenannten 
„Raubgrafentunnel“, der Sie direkt auf 
das Burggelände bringt. Hier bieten sich 
eine erste Rast und die Besichtigung des 
Freilichtmuseums an. Bitte beachten Sie, 
dass hier Eintritt zu entrichten ist. 
Durchschreiten Sie das Burgtor und fol-
gen dem Straßenverlauf durch den Wald 
und später entlang der Birkenallee. Wan-
derer können an der Brücke die Treppe 
zur B81 nutzen oder dem Straßenverlauf 
bis zur Ampelkreuzung folgen. Überque-
ren Sie die B81 sicher an der Ampel und 
gehen auf dem bequemen, asphaltierten 
Fuß/Radweg in Richtung Mönchemüh-
lenteich. Die idyllische Lage des Teiches 
sowie ein Kiosk laden zur Rast ein.
Entlang der sich aneinanderreihenden 
Teiche führt der Weg bis zur Kreisstraße, 
die Sie durch den Kreisverkehr hindurch 
im verkehrsberuhigten Bereich zum 
Kloster Michaelstein bringt. Gastrono-
mie finden Sie im direkten Umfeld. Der 
Weg führt Sie weiter durch das Torhaus 
und direkt danach scharf links in Rich-
tung Klostergrund. Lassen Sie am Stem-

pelkasten der Harzer Wandernadel den 
Blick über die Teiche schweifen bevor 
Sie gegenüber in den Wald gehen. Dem 
Schotterweg folgen Sie entlang der 
Schäferlinde bis zur Eisenbahnunter-
führung der Rübelandbahn. Hier halten 
Sie sich links und durchqueren einen 
Teil der Ferienhausanlage „Am Eichen-
berg“. An der Rübeländer Straße ange-
kommen, gehen Sie ein kurzes Stück an 
der Straße entlang. Schöne Villen aus 
der Gründerzeit säumen hier sowie in 
der nach rechts abzweigenden Wel-
fenstraße den Weg. 
Die kreuzende Harzstraße/Schieferberg 
überqueren Sie und gehen den Schloss-
berg in Richtung Obere Mühle. Genießen 
Sie den Ausblick und eine Erfrischung 
bevor Sie den Anstieg zum Schloss meis-
tern. Der Historische Rundwanderweg 

führt an dieser Stelle um das Schloss 
herum und hinab zum Ausgangspunkt 
durch den Schlosspark. 

Länge: 12,9 Km
Schwierigkeit: leicht 
Dauer: 3h 30 min
Aufstieg: 233 hm

Wanderkarte für Blankenburg (Harz) 

Alle Routen sind übersichtlich in der ak-
tuellen Wanderkarte für Blankenburg 
abgebildet. Die Wanderwege rund um 
die Kernstadt sind im Maßstab 1:14 000, 
die Rückseite mit dem Wandergebiet 
rund um unsere Ortsteile bis hinüber 
nach Thale ist im Maßstab 1:25 000 ab-
gebildet. Sie ist für vier Euro in der Tou-
ristinfo erhältlich.

6
Von der Touristinformation folgen Sie der Ausschilderung „5“ auf dem grünen Blütenblatt. 
 Quelle. www.outdooractive.de

Die Burg und Festung Regenstein ist einer von vielen Höhepunkten auf dem Histo-
rischen Rundwanderweg.

5
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Helsunger Straße 36 · 38889 Blankenburg
www.immer-ein-zuhause.de · Telefon  0 39 44 / 36 93 71

Wir stehen seit 2001 für
•	 	Hilfe	in	allen	Lebenslagen	vom	Einkauf	bis	zur	Grundpflege
•	 	Höchste	Qualität,	Fürsorge	und	großes	Engagement		

bei	allen	Hilfeleistungen
•		Betreuung	bei	Demenz	in	der	Häuslichkeit	
•		Verträge	mit	allen	Kassen			
•		 	Zusätzliche	Betreuungsleistungen	bei	eingeschränkter		

Alltagskompetenz	§45b
•	 	Zusammenarbeit	mit	allen	Ärzten,	Ämtern	und		

med.	Versorgern

Ihre Vorteile, wenn Sie sich für uns entscheiden
•			 	Organisation	aller	Belange	in	der	Pflege	von	der		

Krankenhausentlassung	bis	zur	Ausstattung	der	Wohnung	
mit	Hilfsmitteln,	eine	bedarfsgerechte	Versorgung	nur	auf	
Sie	und	Ihre	Bedürfnisse	angepasst

•		 	Versorgung	wenn	nötig	in	der	Nacht	–	wir	haben	in	der		
Ambulanz	als	einzige	einen	Dauernachtdienst

•		 	Alle	Organisationen,	Hausbesuche,	Telefonate,	Anschreiben,		
Apothekenfahrten,	Arztfahrten,	Kostenvoranschläge		
verstehen	wir	als	kostenlosen	Service	für	Sie

Sozial- und Krankenpflege-Service 
Ralph Gehrke

Ein Anruf bringt Hilfe ins Haus: 0–24 Uhr, Tel. 0 39 44 / 36 93 71

©	fotolia/Kzenon ©	fotolia/Halfpoint

Seniorenwohngemeinschaften
•			 	Alte	Liebe	und	Seniorenoase	in	Blankenburg,	Begegnungs-

stätte	Hüttenrode,	Lebensbrücken	in	Heimburg
•			 	Bei	Bedarf	Unterbringung	in	einer	unserer	liebevoll	ausge-

statteten	und	betreuten	Seniorenwohngemeinschaften
•		 	hier	richten	Sie	Ihre	Wohnung	mit	Ihren	Möbeln	und		

persönlichen	Dingen	mit	unserer	Hilfe	ein,		
gestalten	von	der	Farbe	bis	zur	Dekoration	selbst

•			 	Sie	leben	hier	selbstbestimmend	und	gestalten	Ihren	Tag	mit	
(vom	Kochen	bis	zu	allen	anderen	Aktivitäten)

Sie	werden	hier	Ihrem	Hilfsbedarf	angepasst	versorgt	–		
bei	allen	Pflegestufen.	Ein	Umzug	bei	Schwerstpflegebedarf	
kann	ausgeschlossen	werden.		
Ihre	Angehörigen	haben	jederzeit	die	Möglichkeit	bei	Ihnen	zu	
sein,	da	Sie	einen	eigenen	Schlüssel	zu	ihrer	Wohnung	haben!	

Zusätzlich zu den Angeboten in den Seniorenwohngemein-
schaften bieten wir unsere Leistungen zum Beispiel auch in den 
Seniorenwohnparks Mönchenfelde-Feldstraße, Zimmermanns 
Mühle und Neue Halberstädter Straße in Blankenburg und 
Ziegelhütte in Timmenrode an.
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Blankenburg (Harz)
01.04.1935 85 Skupien Hildegard
03.04.1935 85 Göhre Waltraud
03.04.1930 90 Reimann Hans-Jürgen
03.04.1935 85 Selle Ria
05.04.1940 80 Heine Wolfgang
05.04.1940 80 Schiewek Hans
06.04.1940 80 Erdmann Walter
07.04.1945 75 Eitze Angelika
07.04.1935 85 Sonnenberg Luzie
08.04.1935 85 Hühne Waltraut
09.04.1950 70 Grädner Klaus-Dieter
09.04.1930 90 Kühne Eva
10.04.1945 75 Müller Renate
10.04.1950 70 Schönebaum Inge
11.04.1940 80 Götting Gerhard
12.04.1935 85 Müller Inge
14.04.1950 70 Benz Heinz Werner
14.04.1950 70 Bintig Melitta
14.04.1945 75 Laasch Ingeborg
14.04.1935 85 Winkler Giesela
15.04.1940 80 Guse Erika
15.04.1940 80 Strutz Margrit
16.04.1935 85 Reulecke Helga
16.04.1930 90 Strathausen Alice
17.04.1940 80 Andag Ingrid
18.04.1950 70 Riedel Rosemarie
18.04.1945 75 Vetter Christel
19.04.1940 80 Filipski Helga
20.04.1950 70 Noepel Renate
20.04.1945 75 Witte Friedrich

20.04.1940 80 Woski Sieglinde
21.04.1935 85 Gall Hans
22.04.1940 80 Teichmann Silvia
24.04.1935 85 Rollert Irma
26.04.1935 85 Lüttich Ingeborg
27.04.1940 80 Franke Hans
27.04.1950 70 Müller Christian
28.04.1950 70 Schmidt Günther
28.04.1940 80 Schwellenbach Margarete
28.04.1935 85 Wendt Ingrid
29.04.1940 80 Arend Peter
29.04.1940 80 Bartsch Karlheinz
30.04.1940 80 Doegen Joachim
30.04.1950 70 Stahl Christa
30.04.1925 95 Stetz Annemarie
30.04.1950 70 Weber Manfred

Börnecke
14.04.1935 85 Wieker Marianne
15.04.1940 80 Pokrzykowski Annegrit
25.04.1950 70 Mathiebe Hans-Dieter
30.04.1930 90 Schneider Margarete

Cattenstedt
10.04.1940 80 Bodenstein Hannelore
22.04.1950 70 Schach Heidrun
26.04.1940 80 Ohlmeyer Bodo

Stadt Derenburg
01.04.1940 80 Roepka Manfred
05.04.1950 70 Behrendt Dietmar
12.04.1940 80 Sattler Inge

14.04.1945 75 Ahrend Karl
14.04.1930 90 Möller Ruth
20.04.1940 80 Kühne Gudrun
20.04.1945 75 Schnell Konrad
21.04.1935 85 Hesse Rosmarie
29.04.1950 70 Baake Margot

Heimburg
02.04.1930 90 Bächler Lilly
06.04.1950 70 Müller Wolfgang
15.04.1945 75 Mensch Maria
24.04.1950 70 Traeger Wilfried

Hüttenrode
04.04.1945 75 Schuran Elga

Timmenrode
04.04.1940 80 Ehrt Gisela
04.04.1940 80 Niemand Gerda
06.04.1935 85 Hummel Dietrich
08.04.1950 70 Kärner Iris

Wienrode
13.04.1950 70 Minstedt Axel
15.04.1940 80 Maron Giesela
Gemäß § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) besteht 
das Recht auf Widerspruch, wenn Sie der Ver-
öffentlichung Ihres Geburtstages in unserem 
Amtsblatt nicht zustimmen. Dieser ist bis spä-
testens acht Wochen vor dem Geburtsdatum 
zu richten an: Stadt Blankenburg (Harz) - Pres-
se, Harzstraße 3, 38889 Blankenburg (Harz).

Geburtstage des Monats
Allen Jubilaren des Monats Januar gratulieren wir herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute für das neue Lebensjahr!

Der Bürgermeister Heiko Breithaupt sowie die Ortsbürgermeister
Rüdiger Klamroth, Werner Greif, André Salomon, Ilona Maria Kresse, Frank Wieckert, Jürgen Baum und Ulf-Dirk Voigt.

Sie finden hier Jubiläen ab dem 70. und jedem fünften weiteren, ab dem 100. zu jedem folgenden Geburtstag.

Grasedanz zum Immateriellen Kulturerbe erklärt

Die Harzer Tradition des Grasedanzes in Hüttenrode und Neu-
werk zählt ab sofort zum Immateriellen Kulturerbe in Deutsch-
land. Das haben die Kulturministerkonferenz und die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medien auf Emp-
fehlung des Expertenkomitees der Deutschen UNESCO-Kom-
mission bestätigt. 

Der Grasedanz ist urkundlich bis in das Jahr 1887 zurück zu 
verfolgen. Frauen und Mädchen zogen damals mit Sichel und 
Tragekorb auf die Bergwiesen, um Futter für die Tiere zu holen. 
Im Spätsommer fiel ihnen die Hauptarbeit des Heumachens 
zu. Die Männer waren als Hauptverdiener vorrangig im Berg-
bau und der Forstwirtschaft tätig. Als Entschädigung für die 
harte Arbeit der Heuernte durch die Frauen, entstand der Gra-
sedanz.
Das Fest erstreckt sich über ein Wochenende und beginnt mit 
dem Ausfahren der Birken, die jeden Hauseingang des Dorfes 
schmücken. Am darauffolgenden Tag bringen junge Frauen mit 
Blumen geschmückte Körbe zum Festplatz, der ebenfalls mit 
Blumengirlanden geschmückt ist. Durch Losziehung wird eine 
neue Grasekönigin ermittelt.
Die Weitergabe des Wissens um den Grasedanz und den damit 
verbundenen Bräuchen erfolgt durch regelmäßige Zusam-
menkünfte der Frauen, bei denen gerade die älteren Grase-
frauen ihr Wissen und Können an die jüngere Generation wei-
ter geben. Manche Geheimnisse um die Bräuche werden auf 
diese Weise seit vielen Jahren ausschließlich mündlich weiter 
gegeben. Diese Zusammenkünfte stellen die wichtigste Quelle 
dar, die den Fortbestand der Tradition sichert. 

Beim traditionellen Festumzug tragen die Kiepenfrauen  ihren 
Blumenschmuck durch Hüttenrode       Foto: Jens Müller

Mit Stand vom 20. März 2020 sind ein Großteil aller Veranstaltungen im April 2020 abgesagt. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden 
Sie im Internet unter: www.blankenburg.de/nc/tourismus/erleben/veranstaltungskalender/
Bei Fragen können Sie sich auch direkt an die jeweiligen Veranstalter wenden.

Veranstaltungskalender 
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Informationen zur Sammlung von kompostierbaren Abfällen
Die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR (enwi) 
bietet den Bewohnern der Stadt Blankenburg (Harz) die haus-
haltsnahe und kostenlose Sammlung von kompostierbaren 
Abfällen an. Diese Sammlung findet statt

Samstag, 4. April 2020, in Börnecke, Cattenstedt, Goldbach-
mühle, Heimburg, Helsungen, Pfeiffenkrug, Stadtgebiet Blan-
kenburg, Timmenrode und Wienrode.
Mittwoch, 8. April 2020, in Derenburg
Dienstag, 14. April 2020, in Hüttenrode.

Es werden kompostierbare Abfälle wie Baum- und Strauch-
schnitt, Rasenschnitt, Laub und andere pflanzliche Kleinma-
terialien (ungekocht) gesammelt. Legen Sie bitte das Material 
am Sammeltag bis spätestens 7:00 Uhr an der Straße vor Ih-
rem Wohngrundstück. Bei Baumaßnahmen mit Einschrän-
kungen für die Abfuhr, legen Sie bitte die kompostierbaren 
Abfälle an der nächst befahrbaren Straße ab. 
Baum- und Strauchschnitt ist vorher zu bündeln. Verwenden 
Sie dazu Naturfasern, denn Metall- oder Plastikbänder kön-
nen in der Kompostanlage nicht verrotten. Die Bündel können 
bis zu 25 Kilogramm schwer und bis zu 2 Meter lang sein, die 
Äste bis zu 15 Zentimeter dick. Für Kleinmaterial bietet die 
enwi 70-Liter-Papiersäcke zum Preis von 1,10 Euro/Stück an. 
Die Vertriebsstellen entnehmen Sie bitte dem Entsorgungs-
kalender 2020. Sie können das Material aber auch in Körben, 
Wannen, Eimern oder Kartons bereitstellen. Diese Gefäße 
nehmen Sie nach dem Entleeren wieder an sich. Bitte verwen-
den Sie keine Textil- oder Plastiksäcke sowie Regen- und 
Abfallbehälter! 

Bitte säubern Sie bei eventueller Verschmutzung die Überga-
bestelle nach der Abfuhr. Beachten Sie bitte die Hinweise 
schon bei der Vorbereitung des Materials, da der Entsorger 
sonst Ihre kompostierbaren Abfälle nicht mitnehmen kann. 

Ergänzend zur Straßensammlung bietet die enwi privaten 
Haushalten die Möglichkeit an, Kleinmengen (max. 2 m³) mit 
eigenen Transportmitteln kostenfrei auf nachfolgenden Anla-
gen anzuliefern:
Technischer Eigenbetrieb der Stadt Blankenburg (Harz)
Alte Halberstädter Straße 31a, am 15. u. 22. April 2020, jeweils 
von 15:00–17:00 Uhr sowie am 18. und 25. April 2020, jeweils 
von 9:00–12:00 Uhr.
Wertstoffhof Westerhausen 
(ehem. Deponie) an der Ortsverbindungsstraße zwischen 
Westerhausen und Warnstedt, ganzjährig, Montag bis Freitag 
9:00–17:00 Uhr und Samstag 9:00–12:00 Uhr.
Recycling-Park Harz 
Harzstraße 2 in Heudeber, 21. März 2020 bis 16.  April 2020, 
Montag bis Freitag 7:00–17:00 Uhr und Samstag 07:00–12:00 
Uhr.
Wertstoffhof Halberstadt
Am Sülzegraben 15a (Gewerbegebiet „Am Sülzegraben“) in 
Halberstadt, ganzjährig, Montag bis Freitag 07:00–18:00 Uhr 
und Samstag 08:00–14:00 Uhr.
Wertstoffhof Wernigerode
Am Köhlerteich 9, ganzjährig, Montag bis Freitag 9:00–18:00 
Uhr und Samstag 9:00–13:00 Uhr.

Aktuelle Informationen: Tel. 03941 68805.

Christa Grimme mit der Ehrenmedaille des Landkreises geehrt
Die Blankenburgerin Christa Grimme ist mit der Ehrenmedaille 
des Landkreises Harz ausgezeichnet wurden. Sie und vier wei-
tere Harzer erhielten die Ehrung beim Neujahrsempfang des 
Landkreises aus den Händen von Landrat Martin Skiebe und 
dem Kreistagsvorsitzenden Michael Haase. 
In seiner Laudatio würdigte Martin Skiebe die Leistungen der 
ehemaligen Kreistags-Mitglieder. „Über einen Zeitraum von 
mehr als 30 Jahren haben Sie die Entwicklung des Landkreises 
mit geprägt, in ungewissen Zeiten Verantwortung übernommen 
und wichtige Entscheidungen mitgetroffen,“ so der Landrat. 
„Ohne ihr Engagement wären wir heute nicht da, wo wir sind.“ 
Nachdem die 71-jährige Christa Grimme vor 30 Jahren von Han-
nover in die Blütenstadt gezogen ist, begann sie ihr politisches 
Engagement für die Stadt Blankenburg (Harz) und den damali-
gen Landkreis Wernigerode. Ab dem Jahr 1994 war sie Mitglied 
des Kreistages, bis 1999 Vorsitzende des Kreistages sowie in den 
Jahren 2004 bis 2007 Mitglied des Jugendhilfeausschusses. 
Nach dem Zusammenschluss der Landkreise Wernigerode, Hal-
berstadt und Quedlinburg zum Landkreis Harz, war sie 12 Jahre 
als Stellvertreterin des Kreistagsvorsitzenden tätig. Aber damit 
nicht genug, von 2007 bis 2014 leitete Christa Grimme den Ju-
gendhilfeausschuss und war Mitglied im Aufsichtsrate der 
Kreisvolkshochschule und im Krankenhausbeirate.
Aber auch in ihrer neuen Heimatstadt Blankenburg ist Christa 
Grimme aktiv. So engagiert sie sich im „Verein Rettung Schloss 
Blankenburg e.V.“  sowie im „Verein Blankenburg blüht auf e.V.“. 
Eine Herzensangelegenheit von Christa Grimme sind die Stol-
persteine, die im Dezember 2019 in der Stadt verlegt wurden 

und von ihr aus privaten Mitteln finanziert wurden. An sieben 
verschiedenen Stellen wurden insgesamt 12 Stolpersteine ver-
legt, die an das Schicksal jüdischer Mitbürger in der Zeit des 
Nationalsozialismus erinnern. 
Neben Christa Grimme wurden Ulrich Förster, Christine Mühl-
haus, Hans-Jürgen König und Reiner Schomburg mit der Ehren-
medaille des Landkreises harz gewürdigt.

Reiner Schomburg, Christa Grimme, Christine Mühlhaus und 
Ulrich Förster wurden mit der Ehrenmedaille des Landkreises 
Harz ausgezeichnet. Es fehlt Hans-Jürgen König. Foto: Ronald 
Göttel Photography.
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Sylvio Blauwitz | Rohdenbergstraße 15 | 38889 Blankenburg/Harz

Taxi Blauwitz

03944 2024
Autotelefon: 0172 3700500

Fax: 03944 354168

Rollstuhltaxi und Kleinbusse

Krankenfahrten für alle Kassen

Kleintransporte

WIR SUCHEN

Produktionshelfer
(m/w/d)

 
IM BEREICH

Glasproduktion
IN VOLLZEIT.

Derenburger Glasproduktions- und Vertriebs GmbH
Im Freien Felde 538895 Derenburg • 0175-1147375 • nuggets@harzkristall.de

harzkristall-nuggets.de/produktionsmitarbeiter.pdf
WEITERE INFORMATIONEN UNTER

Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir unseren Botendienst erweitert. 
Bestellungen per Telefon, Website oder App.

Apotheken Botendienst für Sie erweitert

Annette Dumeier
Ludwig-Rudolf-Str. 2
38889 Blankenburg

Tel. 03944 900033

Annette Dumeier
Husarenstr. 27

38889 Blankenburg
Tel. 03944 64350 

www.klosterapotheke-blankenburg.de 

www.sonnenapotheke-blankenburg.de



 

FAHRZEUG- UND ANHÄNGERTECHNIK   KFZ-MEISTERBETRIEB

   NK Automobile
- PKW, Transporter, LKW, Busse
- Old- und Youngtimer, auch beschädigt und 
  Projektaufgaben
- Nutzfahrzeuge aller Art auch Sonderaufbauten
- Baumaschinen und Zubehör
- Wohnmobile, Wohnwagen, Boote und Zubehör
- Motorräder, Roller und e-Bikes
- Motor-, Getriebe- und Unfallschäden

fon: 03944/63740                                               mail: info@nk-automobile.de
mobil: 0170/3068300

Priesterjahn Automobile

FAHRZEUGHANDEL

WEINBERGSTR. 17              38889 BLANKENBURG 

fon Werkstatt: 03944/63406           mail: priesterjahn.automobile@t-online.de
fon Anhänger: 03944/9547999                       www.priesterjahn-automobile.de

Meisterservice für alle Marken
 Unsere Leistungen:

 - Fahrzeugreparatur, Autoglasservice, Unfallinstandsetzung, Richtbankarbeiten,    
   Schadensabwicklung mit der Versicherung

 - Inspektion und Wartung nach Herstellervorschrift mit Erhalt der Gewährleistung

 - 3D Achsvermessung, Diagnosearbeiten mit modernster Technik

 - HU/AU/Änderungsabnahmen, Schaden- und Oldtimergutachten, UVV, SP
     (in Zusammenarbeit mit Ing.-Büro Grona, KÜS)

 - Reifenservice und Einlagerung

 - Klimaanlagen- Service und Reparatur

 - Nachrüstung von Standheizungen, Fahrzeugzubehör etc.

 - Werkstattersatzfahrzeuge PKW und Transporter

 - Anhänger- Vermietung, Verkauf, Aufbauten und Service


